
Nummer 17
Freitag, 26. April 2024 3

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
inkl. Vorhaben- und Erschließungsplänen  

nach § 12 BauGB 
und örtliche Bauvorschriften 

Bebauungsplan der Innenentwicklung  
nach § 13a BauGB

„Hinterwieden 11 - 1. Änderung“

Inkrafttreten

Der Gemeinderat der Gemeinde Immendingen hat am 
22.04.2024 in öffentlicher Sitzung den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan inkl. Vorhaben- und Erschließungsplänen 
„Hinterwieden 11 - 1. Änderung“ gemäß § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in Verbindung mit §4 Gemeindeordnung 
(GemO) und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufge-
stellten örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Abs. 7 Lan-
desbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in Verbindung 
mit § 4 GemO als Satzungen beschlossen.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan inkl. Vorhaben- 
und Erschließungsplänen und die örtlichen Bauvorschriften 
„Hinterwieden 11 - 1. Änderung“ bestehen aus dem zeich-
nerischen Teil, den 13 Vorhaben- und Erschließungsplänen, 
dem Textteil und der Begründung jeweils vom 22.04.2024.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan inkl. Vorhaben- 
und Erschließungsplänen und die örtlichen Bauvorschriften 
„Hinterwieden 11 - 1. Änderung“ wurden im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt, da die maß-
geblichen Schwellenwerte des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
unterschritten sind. Ein Umweltbericht war gem. § 13 Abs. 
3 BauGB nicht erforderlich. Es wurde auch von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Weiterhin 
wird von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 
Abs. 1 BauGB abgesehen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus 
dem nachfolgenden Abgrenzungsplan vom 22.04.2024:

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan inkl. Vorhaben- 
und Erschließungspläne und die örtlichen Bauschriften 
„Hinterwieden 11 - 1. Änderung“ treten mit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB kann jedermann den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan inkl. Vorhaben- und Erschlie-
ßungspläne und die örtlichen Bauvorschriften einschließlich 
der Begründung im Rathaus der Gemeinde Immendingen, 
Schlossplatz 2 in 78194 Immendingen, während den übli-
chen Öffnungszeiten des Rathauses einsehen.

Der in Kraft getretene vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
inkl. Vorhaben- und Erschließungspläne und die örtlichen 
Bauvorschriften jeweils mit Begründung sowie die Anlage 
werden nach § 10a Abs. 2 BauGB ergänzend in das Internet 
auf der Homepage der Gemeinde Immendingen eingestellt.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im 
Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen gem. § 44 Abs. 1 BauGB zu beantragen 
ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 des BauGB bezeich-
neten beachtlichen Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplanes oder aber 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften 
oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, 
ist darzulegen.
Nach § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg gilt der 
Bebauungsplan – sofern er unter der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen 
zustande gekommen ist – ein Jahr nach dieser
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men.
Dies gilt nicht, wenn
1.   die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans verletzt worden sind,

2.   der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemein-
deordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
oder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
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